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Beratungsgegenstand 
 
Änderung der Satzung der Ingolstädter Kommunalbetriebe (INKB), Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Kommunalbetrieb der Stadt Ingolstadt, über die Vermeidung, Verwertung und sonstige 
Entsorgung von Abfällen in der Stadt Ingolstadt (Abfallwirtschaftssatzung) 
(Referent: Dr. Schwaiger) 
 
Antrag: 
 
Die Satzung zur Änderung der Satzung der Ingolstädter Kommunalbetriebe (INKB), Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Kommunalbetrieb der Stadt Ingolstadt, über die Vermeidung, Verwertung 
und sonstige Entsorgung von Abfällen in der Stadt Ingolstadt (Abfallwirtschaftssatzung) vom 
05. September 2005 (AM Nr. 37 vom 14.09.2005, geändert durch Satzung vom 26.08.2015, AM 
Nr. 37 vom 09.09.2015) wird beschlossen. 
 
 
 
 
Dr. Thomas Schwaiger 
Vorstand 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:   ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Veranschlagung im laufenden Wirtschaftsplan 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im Vermögensplan       
  im Erfolgsplan       

Euro: 
      
      Objektbezogene Einnahmen 

(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Wirtschaftsplan 20      Euro: 
      

 
      
 
Kurzvortrag: 
 
 
Die Änderung der Satzung erfolgt in Anlehnung an die Mustersatzung des bayerischen Land-
kreistages. 
 
Mit den Änderungen in § 2 werden die Ziele des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in die Abfallwirt-
schaftssatzung aufgenommen.  
Mit den Änderungen in den §§11-14 werden die unterschiedlichen Erfassungswege im Bringsys-
tem und deren Nutzungsmöglichkeiten klar definiert. Es wird zudem klargestellt, in welchen Men-
gen die Abfälle durch die INKB abgenommen werden.  
Im Übrigen wird mit der vorliegenden Satzungsänderung gesetzliche Verweisungen vom vormali-
gen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz auf das nun geltende Kreislaufwirtschaftsgesetz aktua-
lisiert. 
 
Die Änderungen der Satzung wurden mit dem Rechtsamt abgestimmt. 
 


